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Von Jörn Bachem 

In Sachsen-Anhalt dürfen die 
Besuchskommissionen des Aus-
schusses für die Angelegenheiten 
der psychiatrischen Krankenver-
sorgung keine Altenpfl egeeinrich-
tungen überprüfen. Das hat das 
Oberverwaltungsgericht in Mag-
deburg am 17. April 2009 entschie-
den und damit eine jahrelange 
rechtswidrige Praxis beendet. Das 
Gericht hat die erstinstanzliche 
Entscheidung des Verwaltungs-
gerichts Halle bestätigt und dem 
Psychiatrieausschuss zusätzlich 
die Veröffentlichung von Berichten 
über die Besuche untersagt. Auch 
in anderen Bundesländern könn-
ten die Besuchskommissionen 
jetzt auf den Prüfstand kommen.

Hamburg. Die Prüfung regulärer 
Altenpfl egeeinrichtungen durch 
Besuchskommissionen des Lan-
despsychiatrieausschusses dürfte 
in Sachsen-Anhalt nun vorbei sein. 
Das oberste Verwaltungsgericht 
Sachsen-Anhalts hat klar entschie-
den, dass Kontrollen durch die Be-
suchskommissionen als eine „dritte 
Heimaufsicht“ neben den Prüfun-
gen der Heimaufsicht und des MDK 
nicht zulässig sind, auch wenn fast 
immer Demente in den Altenhei-
men leben. Die Kommissionen 
dürften nur solche Einrichtungen 
besuchen, die unmittelbar der psy-
chiatrischen Krankenversorgung 
dienen. Auf gewöhnliche Altenpfl e-
geeinrichtungen treffe das insbe-
sondere mangels entsprechender 
Zweckbestimmung nicht zu.

Geklagt hatte ein Altenpfl ege-
heim, das im Juni 2007 von einer 
Kommission überprüft worden 
war. Der Besuchsbericht enthielt 
aus Sicht des Trägers sachlich un-
zutreffende und unangemessene 
Kritik, die er nicht unwiderspro-
chen stehen lassen wollte. MDK 
und Heimaufsicht hatten der Ein-
richtung zuvor bei der Betreuung 
Demenzkranker gute Leistungen 
bescheinigt. Es handelt sich dabei 
nicht um einen Einzelfall, denn vie-
le Träger klagen schon lange hinter 
vorgehaltener Hand über die Vor-
gehensweise der Besuchskommis-
sionen. Doch hatte der Landespsy-
chiatrieausschuss immer wieder 
Rückendeckung auch durch das 
Landesverwaltungsamt bekom-
men, dessen Heimaufsichtsbehör-
den teilweise mit Zwangsmitteln 
drohten, wenn die Einrichtungen 
die Besuche verweigerten. Eine Pra-
xis, die nach der Entscheidung des 
Oberverwaltungsgerichts eindeutig 
rechtswidrig war. 

Das Oberverwaltungsgericht 
hat zunächst nur im Eilverfahren 
entschieden. Das Hauptsachever-
fahren vor dem Verwaltungsge-
richt Halle dauert noch an. Dass es 
zu einem anderen Urteil kommt, 
ist aber nicht zu erwarten, denn 
die klare Begründung der Magde-
burger Oberrichter lässt keinen 
Spielraum für eine abweichende 
Entscheidung. Das Sozialministe-
rium hat auch bereits erklärt, dass 
die Kontrollen der bestehenden 
Kontrollinstitutionen ausreichend 
sind. Nach dem endgültigen Ab-

schluss des Verfahrens könnte es 
zu Folgeprozessen kommen – über 
andere Einrichtungsarten hatten 
die Richter im aktuellen Fall nicht 
ausdrücklich zu entscheiden.

Die jetzige Entscheidung dürfte 
nicht nur für Sachsen-Anhalt Aus-
wirkungen haben. In allen Bun-
desländern bestehen so genannte 
Unterbringungsgesetze, auch als 
Gesetze zum Schutz psychisch 
Kranker (PsychKG) oder ähnlich 
bezeichnet. Besuchskommissionen 
bestehen in Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen, Mecklenburg-
Vorpommern, Brandenburg und 
Bayern. Sieht man von Niedersach-
sen einmal ab, ergibt sich in diesen 
Ländern aus dem jeweiligen Gesetz 
eindeutig, dass die Kontrollen nur 
solche (geschlossenen) Einrichtun-
gen betreffen, in denen Menschen 
auf der Grundlage des Landes-Psy-
chKG zwangsweise untergebracht 
sind; in NRW etwa ist ausschließ-
lich von Krankenhäusern die Rede. 
Das hebt das OVG Sachsen-Anhalt 
ausdrücklich hervor. Auch in diesen 
Ländern hat es teilweise aber schon 
Konfl ikte über die Kompetenzen 
der Kommissionen gegeben. In 
Niedersachsen fl ackert der Streit 
immer wieder auf. Der Psychiatrie-
Ausschuss in Sachsen-Anhalt hatte 
vor Gericht  ausgerechnet auf die 
Rechtslage und -praxis dort verwie-
sen und sich damit eine Rüge der 
Richter zugezogen. Niedersachsen 
ist nämlich kein gutes Beispiel. Be-
sucht werden sollen dort zwar nicht 
nur Untergebrachte (§ 1 Nr. 2 NPsy-
chKG) und das Gesetz spricht vom 

Besuch von Krankenhäusern und 
„Einrichtungen“. Altenheime wer-
den in der Ausführungsverordnung 
und in der Gesetzesbegründung 
auch erwähnt. Zugleich heißt es 
dort aber auch, dass (nur) Einrich-
tungen betroffen sind, in denen 
psychisch Kranke oder Behinder-
te „nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes betreut oder behandelt 
werden“ (LT-Drs. 13/3769, S. 32). 
Das spricht deutlich dafür, dass 
Besuche nur dort erfolgen sollen, 
wo eine besondere Vereinbarung 
mit den Landkreisen oder kreisfrei-
en Städten auf der Grundlage des 
NPsychKG abgeschlossen wurde, 
denn andernfalls betrifft dieses Ge-
setz die Einrichtungen nicht. Die 
grundsätzlichen und gerade auch 
verfassungsrechtlich begründeten 
Bedenken des OVG Sachsen-Anhalt 
dürften sich zudem auch auf die 
Lage in Niedersachsen übertragen 
lassen.

Oberverwaltungsgericht des 
Landes Sachsen-Anhalt, Beschluss 
vom 17.April 2009, Aktenzeichen 
3 M 433/08; Verwaltungsgericht 
Halle/Saale, Beschluss vom 3. April 
2008, Aktenzeichen 1 B 31/08. 
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Dussmann wächst
Die Dussmann-Gruppe erzielte 
ihr unternehmensweit größ-
tes Plus im Jahr 2008 mit 9,4 
Prozent auf 257 Millionen Euro 
im Pfl egebereich Kursana, so 
Vorstandschef Thomas Greiner. 
2008 und in den ersten Wochen 
des laufenden Jahres seien neun 
neue Senioren-Domizile eröffnet 
worden. Weitere neun Eröffnun-
gen seien geplant. Derzeit wer-
den rund 12 600 Senioren in 108 
Einrichtungen betreut. Zukünftig 
sollen jährlich sechs neue Ein-
richtungen eröffnet werden, so 
Greiner. Insgesamt stiegen die 
Umsätze der Dussmann-Gruppe 
2008 um 5,6 Prozent auf rund 1,4 
Milliarden Euro. Mit dem Kern-
geschäft des Gebäudemanage-
ments und der Pfl ege schloss 
Dussmann in Deutschland mit 
879 Millionen Euro und einem 
Wachstum von drei Prozent 
ab. Das Jahresergebnis konnte 
um 18 Prozent gegenüber 2007 
gesteigert werden. Die Beschäf-
tigtenzahl stieg um 1 570 auf 
rund 52 700. 

Streikende ausgesperrt
Ein Tarifstreit ist in Sulz am 
Neckar (Kreis Rottweil) eska-
liert: Wegen eines einstündigen 
Warnstreiks hat ein Altenheim-
betreiber rund 30 Mitarbeiter 
ausgesperrt. Es sei bundesweit 
einmalig, dass die Türen eines 
Heims wegen einer Auseinan-
dersetzung zwischen Geschäfts-
führung und Arbeitnehmerver-
tretung abgeschlossen worden 
seien, sagte ein Sprecher der 
Gewerkschaft ver.di gegenüber 
dpa . Der Betreiber des Heims, 
die bayerische Alpenland Pfl ege- 
und Altenheim Betriebsgesell-
schaft GmbH & Co. KG, äußerte 
sich auf Anfrage zunächst nicht.
Nach Angaben der Gewerkschaft 
verhandeln beide Seiten derzeit 
über einen neuen Haustarifver-
trag. Die Gehälter seien seit 2007 
nicht mehr gestiegen, nun forde-
re die Gewerkschaft acht Prozent 
mehr Lohn für 2008 und ein Plus 
von neun Prozent für 2009. 

Zum Sterben zu arm
Drei Viertel aller Menschen 
sterben in einem Krankenhaus 
oder Pfl egeheim, nur 20 Prozent 
zu Hause. Der Umgang mit Tod 
und Trauer ist für Pfl egende zur 
täglichen Aufgabe geworden, so 
Ludwig Markert, Präsident der 
Diakonie in Bayern. Die fi nanzi-
elle Situation aber werde einem 
menschenwürdigen Sterben 
nicht gerecht. Markert gegen-
über den Nürnberger Nach-
richten: „Noch immer fehlen 
verbindliche Vereinbarungen mit 
den Krankenkassen für die spe-
zialisierte ambulante Palliativ-
versorgung, obwohl die gesetzli-
chen Voraussetzungen schon seit 
zwei Jahren bestehen.“ 
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